
Organisationsreglement Gemeinderat 172.102 
 
 

Organisationsreglement Gemeinderat 
 
vom 12. Mai 20101

 
 
Der Gemeinderat 

gestützt auf Art. 52 des Gemeindegesetzes vom 17. Au-
gust 19982 , Art. 56 Abs. 2 des Gesetzes über die Raum-
planung und das öffentliche Baurecht im Kanton Schaff-
hausen (Baugesetz) vom 1. Dezember 19973 und Art. 31 
der Verfassung der Einwohnergemeinde Neuhausen am 
Rheinfall vom 29. Juni 20034

beschliesst: 

Art. 1 Sitzungsablauf 
1Die Sitzungen des Gemeinderates finden in der Regel 
jeweils am Dienstagmorgen5 statt. 

2Alle an einer Sitzung zu behandelnden Geschäfte sind 
bis 18.00 Uhr am vorangehenden Mittwoch5 an die Mit-
glieder des Gemeinderates sowie die Gemeindeschreibe-
rin oder den Gemeindeschreiber elektronisch zu übermit-
teln. Die Geschäfte sind mittels Begründung sowie den 
entsprechenden Erwägungen und Anträgen von den je-
weils zuständigen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten 
vorzubereiten. Wichtige Beilagen sind zu kopieren und an 
die Mitglieder des Gemeinderats und die Gemeinde-
schreiberin oder den Gemeindeschreiber zu verteilen 
oder aufzulegen. Dringliche Geschäfte bleiben vorbehal-
ten. 

3Aufgrund der eingegangenen Geschäfte erstellt die Ge-
meindeschreiberin oder der Gemeindeschreiber ein Vor-
bereitungsblatt für die Traktandenliste und stellt dieses 
den Mitgliedern des Gemeinderats zu. Die Mitglieder des 
Gemeinderats geben auf der Liste bis Freitag5, 12.00 Uhr 
an, ob sie das Geschäft mündlich behandeln möchten 
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oder ob darauf verzichtet werden kann. Zugleich geben 
sie ihre Fragen oder Bemerkungen bekannt. 

4Die Gemeindeschreiberin oder der Gemeindeschreiber 
erstellt bis jeweils Montag5, 12.00 Uhr die definitive Trak-
tandenliste, auf welcher ersichtlich ist, welche Geschäfte 
mündlich zu behandeln sind. 

Art. 2 Delegation an die Mitglieder des 
 Gemeinderats 
Abteilung Gegenstand Voraussetzung Zuständigkeit 
Alle Refe-
rate 

Weiterbildung 
 

Kurskosten bis 
maximal 
Fr. 1'000.-- pro 
Teilnehmerin 
oder Teilnehmer 

Referentin oder 
Referent 

Alle Refe-
rate 

Anschaffun-
gen 

Im Budget vor-
gesehen und im 
Einzelfall nicht 
mehr als 
Fr. 5'000.-- re-
spektive gesamt-
haft nicht mehr 
als Fr. 20'000.-- 
pro Budgetpos-
ten 

Referentin oder 
Referent 

Alle Refe-
rate 

Prämien Prämien im Ein-
zelfall bis 
Fr. 300.-- resp. 
Gruppenprämien 
von Fr. 100.-- pro 
Mitarbeiterin 
bzw. Mitarbeiter 

Referentin oder 
Referent 

Finanzre-
ferat 

Mittelbeschaf-
fung 

Einverständnis 
Zentralverwalte-
rin respektive 
Zentralverwalter 

Finanzreferentin 
oder Finanzrefe-
rent zusammen mit 
Zentralverwalterin 
oder Zentralver-
walter 
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Finanzre-
ferat 

Adressher-
ausgabe 

Einverständnis 
Datenschutzbe-
auftragte oder 
Datenschutzbe-
auftragter des 
Kantons 

Finanzreferentin 
oder Finanzrefe-
rent 

Finanzre-
ferat 

Abschreibung 
von Guthaben 
der Gemeinde

Antrag Zentral-
verwaltung oder 
Kantonale Steu-
erverwaltung 

Finanzreferentin 
oder Finanzrefe-
rent 

Planungs-
referat 

Planungen 
und Projektie-
rungen 

Im Budget vor-
gesehene Auf-
träge im Einzel-
fall bis zu 
Fr. 10'000.-- 

Planungsreferentin 
oder Planungsrefe-
rent 

Bau-
referat 

Bewilligungen 
für geringfü-
gige Bauvor-
haben wie 
Reklame- und 
Firmenschil-
der, Einfrie-
dungen, Ge-
länderverän-
derungen, 
Garten- und 
Gerätehäus-
chen und 
dergleichen 
sowie für ge-
ringfügige 
Planänderun-
gen 

Einverständnis 
Leiterin oder Lei-
ter Hochbau 

Baureferentin oder 
Baureferent 

Werkrefe-
rat 

Erdgas-
Lieferungs-
verträge 

Unterzeichnung 
der Erdgasliefe-
rungsverträge im 
Namen des Ge-
meinderats 

Werkreferentin 
oder Werkreferent 
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Werkrefe-
rat 

Anträge Städ-
tische Werke 

Genehmigung 
Anträge Installa-
tionsbewilligun-
gen für Gas- und 
Wasserleitungen 

Werkreferentin 
oder Werkreferent 

Heimrefe-
rat 

Alle Anstel-
lungen im Be-
reich Heime 
bis und mit 
Lohnband 8 
ohne leitende 
Angestellte 
wie Gesamt-
leitung, Be-
reichsleitun-
gen und Sta-
tionsleitun-
gen. Für alle 
nicht ausge-
nommenen 
Funktionen 
auch Pen-
senänderun-
gen, Kündi-
gungen, Stel-
lenausschrei-
bungen etc. 
Lohnverände-
rungen sowie 
Problemfälle 
sind stets 
dem Gemein-
derat zu un-
terbreiten. Die 
Arbeitsverträ-
ge erstellt der 
Personal-
dienst. 

Einverständnis 
Gesamtleitung 

Heimreferentin 
oder Heimreferent 
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Polizeire-
ferat 

Bewilligungen 
für Sondernut-
zungen, ins-
besondere für 
Platz für alli, 
Wildenhof, In-
dustrieplatz, 
Zentralstrasse 
etc. 

Musik bis 22.00 
Uhr 
Veranstaltungs-
ende 23.00 Uhr 

Polizeireferentin 
oder Polizeirefe-
rent 

Polizeire-
ferat 

Bewilligungen 
für wiederkeh-
rende Veran-
staltungen wie 
Fasnachts-
umzug, Chilbi, 
Sonntagsver-
kauf etc. 

 Polizeireferentin 
oder Polizeirefe-
rent 

Polizei-
referat 

Dauerverlän-
gerungen 

 Polizeireferentin 
oder Polizeirefe-
rent 

Kultur-
referat 

Sponsor- und 
Kulturbeiträge 

Innerhalb Budget 
bis Fr. 500.-- 

Kulturreferentin 
oder Kulturreferent

Schulrefe-
rat 

Stützunterricht  Schulreferentin 
oder Schulreferent

Schulrefe-
rat 

Schulverle-
gungen 

Innerhalb Budget Schulreferent oder 
Schulreferentin 

 

Art. 3 Zuständigkeiten 
1. Für die Konten *.311.*, *.314.01 und *.315.* gilt: 
 

a) Die Sachbearbeiterin respektive der Sachbearbeiter 
Bauverwaltung erstellt mit den jeweils zuständigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der einzelnen Refe-
rate sowie der Baureferentin oder dem Baureferenten 
das Detailbudget. Dieses muss von allen Mitgliedern 
des Gemeinderats vor der Budgetsitzung des Ge-
meinderats kontrolliert werden und gilt danach für das 
Baureferat als zu Handen des Gesamtgemeinderats 
genehmigt. 
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b) Anschaffungen und Unterhaltsarbeiten, die im Detail-
budget enthalten sind und nicht mehr als Fr. 10'000.-- 
betragen, sind von der Sachbearbeiterin respektive 
dem Sachbearbeiter Bauverwaltung nach Rückspra-
che mit der Baureferentin oder dem Baureferenten 
auszuführen. 

 

c) Anschaffungen und Unterhaltsarbeiten, die im Detail-
budget enthalten sind und zwischen Fr. 10'001.-- bis 
Fr. 20'000.-- liegen, sind von den zuständigen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern der Sachbearbeiterin re-
spektive dem Sachbearbeiter Bauverwaltung vorzule-
gen, welche respektive welcher nach Rücksprache mit 
der Baureferentin oder dem Baureferenten den Kauf 
vornimmt beziehungsweise bewilligt. 

 

d) Anschaffungen und Unterhaltsarbeiten, die im Detail-
budget enthalten sind und mehr als Fr. 20'000.-- betra-
gen, sind von den zuständigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Sachbearbeiterin respektive dem 
Sachbearbeiter Bauverwaltung in Form eines Antrags 
zu Handen des Gemeinderats vorzulegen. Die Baure-
ferentin oder der Baureferent vertritt den Antrag im 
Gemeinderat. 

 

e) Ist ein Zusatzkredit erforderlich, müssen die zuständi-
gen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Zustimmung 
der Referentin oder des Referenten der Sachbearbei-
terin respektive dem Sachbearbeiter Bauverwaltung 
einen Antrag zu Handen des Gemeinderats vorlegen. 
Die Baureferentin oder der Baureferent vertritt den An-
trag im Gemeinderat. 

 

f) Eine im Detailbudget vorgesehene Anschaffung darf 
nur mit schriftlicher Genehmigung der jeweiligen Refe-
rentin oder des jeweiligen Referenten durch eine an-
dere Anschaffung ersetzt werden. Die Bestimmungen 
von lit. b - d gelten sinngemäss. 

 

g) Diese Regelung gilt nicht für die Konten *.311.23, 
*.315.23, 0205.311.*, 0205.315.* und 1020.315.11. 
Ziff. 4 bleibt vorbehalten. 
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2. Für die Konten *.311.*, *.315.23, 0205.311.* und 
 0205.315.* gilt: 
 

a) Die Leiterin respektive der Leiter Informatik erstellt mit 
den jeweils zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern sowie der Finanzreferentin oder dem Finanzrefe-
renten das Detailbudget. Dieses muss von allen Mit-
gliedern des Gemeinderats vor der Budgetsitzung des 
Gemeinderats kontrolliert werden und gilt danach für 
das Finanzreferat als zu Handen des Gesamtgemein-
derats genehmigt. 

 

b) Anschaffungen und Unterhaltsarbeiten, die im Detail-
budget enthalten sind und nicht mehr als Fr. 5'000.-- 
betragen, sind von den zuständigen Mitarbeitern der 
Leiterin respektive dem Leiter Informatik vorzulegen, 
welcher den Kauf vornimmt respektive bewilligt. 

 

c) Anschaffungen und Unterhaltsarbeiten, die im Detail-
budget enthalten sind und zwischen Fr. 5'001.-- bis Fr. 
10'000.-- liegen, sind von den zuständigen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der Leiterin respektive dem 
Leiter Informatik vorzulegen, welche respektive wel-
cher den Kauf vornimmt beziehungsweise bewilligt, 
sofern auch die Finanzreferentin oder der Finanzrefe-
rent zustimmt. 

 

d) Anschaffungen und Unterhaltsarbeiten, die im Detail-
budget enthalten sind und mehr als Fr. 10'000.-- betra-
gen, sind von den zuständigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern im Einverständnis der Referentin oder des 
Referenten der Leiterin respektive dem Leiter Informa-
tik in Form eines Antrags zu Handen des Gemeinde-
rats vorzulegen. Die Finanzreferentin oder der Finanz-
referent vertritt den Antrag im Gemeinderat. 

 

e) Ist ein Zusatzkredit erforderlich, müssen die zuständi-
gen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Zustimmung 
der Referentin oder des Referenten der Leiterin re-
spektive dem Leiter Informatik einen Antrag zu Han-
den des Gemeinderats vorlegen. Die Finanzreferentin 
oder der Finanzreferent vertritt den Antrag im Ge-
meinderat. 
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f) Eine im Detailbudget vorgesehene Anschaffung darf 
nur mit schriftlicher Genehmigung der jeweiligen Refe-
rentin oder des jeweiligen Referenten durch eine an-
dere Anschaffung ersetzt werden. Die Bestimmungen 
von lit. b - d gelten sinngemäss. 

 

g) Diese Regelung gilt nicht für die Konten 7000.315. 23 
und 8620.315.23. Ziff. 4 bleibt vorbehalten. 

 

h) Im Bereich Schule bleiben die abweichenden Kompe-
tenzen, soweit das Schulnetz, insbesondere das Lern-
zentrum betroffen ist, gültig. 

 
3. Für den Unterhalt, den Einkauf und die Reparaturen 
 gilt: 
 

0205.*.* 
*.311.*, 
*.315.* 

Datenverarbeitung (ge-
samter Bereich) 
Kopiergeräte 

Leiterin respektive 
Leiter Informatik 

*.311.00 
und 
*.315.00 

Anschaffungen, Unter-
halt, Reparaturen, Büro-
geräte, Büromobiliar, 
Mobiliar allgemein: Re-
chenmaschinen, 
Schreibmaschinen, Ak-
tenvernichter, Pultlam-
pen, Bürostühle, Be-
sprechungstische, Be-
sprechungsstühle, Sitz-
gruppen, Vorhänge, 
Schultische jeder Art, 
Schülerstühle, Faxgerä-
te, Hellraumprojektoren, 
Büropulte, freistehende 
Büroschränke, Lehrer-
pulte, Lehrerstühle, frei-
stehende Schränke, Pro-
jektionswände, Turnge-
räte, Sportgeräte, Wand-
tafeln und Kindergar-
tenmobiliar. 

Sachbearbeiterin 
respektive Sachbe-
arbeiter Bauverwal-
tung 
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*.311.01 Anschaffungen Fahrzeu-
ge und Arbeitsmaschinen 

Leiterin respektive 
Leiter Tiefbau 

*.311.02 Anschaffungen Maschi-
nen, Kleinwerkzeuge und 
Geräte: Kleingeräte wie 
Bohrmaschinen, Schleif-
maschinen, Hecken-
scheren etc. 

Jeweils zuständige 
Mitarbeiterin oder 
zuständiger Mitar-
beiter nach Ab-
sprache mit der Re-
ferentin oder dem 
Referenten 

*.314.01 Unterhalt der Gebäude 
(gesamter Bereich): Ein-
gebaute Maschinen und 
Mobilien, welche mit dem 
Gebäude baulich fest 
verbunden sind (Zuge-
hör), so Wandschränke, 
Kühlanlagen, Kühlschrän-
ke, Telephonanlagen etc. 
sowie Maschinen, die fest 
an Strom, Wasser oder 
Abwasserleitungen ange-
schlossen sind. 

Sachbearbeiterin 
respektive Sachbe-
arbeiter Bauverwal-
tung 

 
4. Die Abgrenzung der Zuständigkeiten beim Einkauf, 

dem Unterhalt sowie für Reparaturen in den Alters- 
und Pflegeheimen legen die für das Heim- und das 
Baureferat zuständigen Mitglieder des Gemeinderats 
fest. Für die in den Zuständigkeitsbereich der Alters- 
und Pflegeheime sowie der Spitex fallenden Konten 
gelten sinngemäss die gleichen Kompetenzen für die 
Gesamtleiterin respektive den Gesamtleiter wie die 
der Sachbearbeiterin respektive Sachbearbeiter 
Hochbau gemäss Art. 3 Ziff. 1 ff. 

 
5. Die Zentralverwaltung erhält alle Beschlüsse, welche 

finanzielle Auswirkungen haben, insbesondere Be-
schlüsse betreffend Nachtrags- und Zusatzkredite. 
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Art. 4 Inkrafttreten 
Dieses Reglement tritt rückwirkend auf den 1. Januar 
2010 in Kraft und ersetzt die Weisung des Gemeinde-
präsidenten betreffend Vorbereitung der Geschäfte für 
den Gemeinderat vom 16. Juni 2005. 

 

 

 

 

                                                      
1Beschluss des Gemeinderats vom 12. Mai 2010 
2SHR 120.100 
3SHR 700.100 
4NRB 101.000 
5Gemäss Beschluss des Gemeinderats vom 29. September 2010, 
 In-Kraft-Setzung per 1. Januar 2011 
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